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Mit Wirkung ab 01.01.2014 gelten nachfolgende Definitionen, Aufnahmegebühren und
Mitgliedsbeiträge

Die Definitionen lauten:

- Kinder; bis Vollendung des 14-ten Lebensjahres

- Jugendliche; bis Vollendung des 18-ten Lebensjahres

- Erwachsene; ab Vollendung des 18-ten Lebensjahres

- Ehepaare bzw. eheähnliche Lebensgemeinschaften

- Familie mit Kindern (Ehepaare bzw. eheähnliche Lebensgemeinschaften mit max. 1
Kind); für jedes zusätzliche Kind ist ein separater Beitrag zu entrichten

Die Aufnahmegebühren betragen:

- Kinder 12,00 €

- Jugendliche 12,00 €

- Erwachsener (ist Student, Auszubildender oder Grundwehr- bzw.
Ersatzdienstleistender) 38,00 €

- Erwachsene 43,00 €

- Ehepaare bzw. eheähnliche Lebensgemeinschaften 67,00 €

- Familien mit Kind(ern) (Ehepaare bzw. eheähnliche Lebensgemeinschaften 67,00 €
mit max. 1 Kind)

Eine zusätzliche Aufnahmegebühr für Kinder und Jugendliche entfällt, wenn die Eltern
bereits Clubmitglieder sind.

Die Beitragssätze betragen:

- Kinder (bei Einzelmitgliedschaft) 32,00 €

- Kinder (ab dem 2-ten Kind als Teil einer Familie bzw. eheähnlichen
Lebensgemeinschaft) 16,00 €

- Jugendliche (bei Einzelmitgliedschaft) 50,00 €

- Jugendliche (als Teil einer Familie bzw. eheähnlichen Lebens-
gemeinschaft) 16,00 €

- Erwachsene 90,00 €

- Ehepaare bzw. eheähnliche Lebensgemeinschaften 148,00 €

- Familien bzw. eheähnliche Lebensgemeinschaften mit max. 1 Kind 164,00 €

oder 1 Jugendlichen

- Passives Mitglied 12,00 €
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Ermäßigte Beitragssätze für Erwachsene (als Einzelmitglied oder Teil einer Familie bzw.
einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft) gelten in folgenden Fällen:

- Erwachsener ist Schüler 50,00 €
(nur nach Vorlage des entsprechenden Nachweises)

- Erwachsener ist Student, Auszubildender oder Grundwehr- bzw.
Ersatzdienstleistender 68,00 €
(nur nach Vorlage des entsprechenden Nachweises)

Infos zum Gebühreneinzug

- Die Erhebung der Aufnahmegebühren bzw. Mitgliederbeiträge erfolgt ausschließlich durch
Einzug per Lastschriftverfahren jeweils am Anfang eines neuen Kalenderjahres.

- Da die Mitgliederanzahl zum Anfang eines neuen Kalenderjahres maßgebend für die an
die Verbände zu entrichtenden Gebühren ist, gilt der Stand der Mitgliedschaft (Definition)
zum jeweils 01.01. eines jeden Kalenderjahres.

- Zur Erinnerung wird vor Erhebung der Mitgliedsbeiträge eine Rundmail (E-Mail) an alle
Clubmitglieder (Voraussetzung: gültige E-Mailadresse liegt vor) versendet.

Entsprechende Nachweise zur Erlangung eines ermäßigten Beitragssatzes sind
rechtzeitig vor Erhebung des Folgebeitrags für das kommende Kalenderjahr dem/der
Kassierer/-in in Kopie vorzulegen, ansonsten wird der Beitrag für Erwachsene erhoben.

- Die Beiträge enthalten bereits die Schwimmbadeintrittsgebühren für die jeweilige
Hallenbadsaison im Schwimmbad Bruchköbel, sowie die Beiträge zu Versicherungen,
VDST, HTSV und LSB Hessen.

Bei weiteren Rückfragen bitte den Vorstand ansprechen!


